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Erklärung zur Unternehmensführung 

Relevante Angaben zur Unternehmensführung nach § 289a 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft erklären, dass die Empfehlungen der 
"Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" derzeit nicht zur Anwen-
dung kommen. Die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG wurde in dieser Form abgege-
ben und den Aktionären hiermit dauerhaft zugänglich gemacht. 

Angaben zu Unternehmensführungspraktiken 

Die Gesellschaft wendet alle gesetzlich vorgeschriebenen Unternehmensführungspraktiken 
an. Die Action Press Holding AG bekennt sich zur nachhaltigen Unternehmensführung. 

Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat 

Vorstand und Aufsichtsrat der Action Press Holding AG arbeiten eng und vertrauensvoll zu-
sammen. Alle relevanten Fragen der Geschäftslage und -entwicklung, der Finanzierung so-
wie der Strategie und Planung werden zwischen den beiden Führungsgremien besprochen. 

Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat berät und kontrolliert den Vorstand bei der Führung des Unternehmens und 
prüft alle bedeutenden Geschäftsvorfälle durch Einsichtnahme in die betreffenden Unterla-
gen auf Grundlage des Aktiengesetzes und der Satzung. Der Aufsichtsrat wird von der 
Hauptversammlung gewählt. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt. Der 
Aufsichtsrat entscheidet hinsichtlich der Anzahl der Vorstandsmitglieder und des Vorsitzen-
den.  

Der Aufsichtsrat stellt den Jahresabschluss fest und billigt den Konzernabschluss. Der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats erläutert jedes Jahr die Tätigkeiten des Aufsichtsrats in seinem 
Bericht an die Aktionäre und in der Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat der Action Press 
Holding AG ist mit drei Mitgliedern bewusst klein gehalten, um ein effizientes Arbeiten und 
einen intensiven Gedankenaustausch zu ermöglichen. Daher ist die Bildung von Aufsichts-
ratsausschüssen nicht sinnvoll und zweckmäßig. 



 

 

 

Vorstand 

Der Vorstand besteht zurzeit aus einem Mitglied. Der Vorstand leitet das Unternehmen unter 
eigener Verantwortung. Regelmäßig, zeitnah und umfassend berichtet der Vorstand schrift-
lich sowie in den turnusmäßigen Sitzungen über die Planung, die Geschäftsentwicklung so-
wie über die Lage des Konzerns einschließlich des Risikomanagements. Die Action Press 
Holding AG ist zur Deckung der betrieblichen und sonstigen Aufwendungen auf den Emp-
fang von Zahlungen und Gewinnausschüttungen ihrer operativen Tochtergesellschaften 
angewiesen. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass sich die tatsächlich eintre-
tenden Ereignisse wesentlich von der prognostizierten Lage unterscheiden und geringere als 
die erwarteten Auszahlungen von den operativen Tochtergesellschaften vereinnahmt wer-
den.  

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, findet ein ausgewogenes Risiko-Mana-
gement-System (RMS) Anwendung. Kernbestandteil dieses Systems ist ein Frühwarnsys-
tem, für das sowohl strategische als auch operative Risiken definiert sind. Für diese werden 
kontinuierlich Kennziffern generiert, die wiederum Bestandteil eines internen Monitoring-
systems sind mit dem regelmäßig und systematisch eine Risikoidentifikation stattfindet. Zur 
Sicherstellung einer effizienten und effektiven Risikokontrolle sind in dem RMS die Kommu-
nikationsstrukturen klar definiert. 

Hierdurch werden potentielle Risiken eruiert, bewertet sowie laufend überprüft. Alle Konzern-
gesellschaften berichten regelmäßig anhand der definierten Kennziffern. Zur Steuerung und 
Überwachung der Planzahlen und Ziele ist somit ein systematisches Erfassungs- und Kon-
trollsystem etabliert. 

Vergütung des Aufsichtsrats und des Vorstands 

Die Vergütungen sind im Vergütungsbericht, der Teil des Lageberichts ist, sowie im Anhang 
des Konzerns dargestellt. 

Aktiengeschäfte der Organmitglieder 

Alle meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte wurden entsprechend den gesetzlichen Regelun-
gen veröffentlicht und sind auf der Website der Action Press Holding AG eingestellt.  

Aktionäre und Hauptversammlung 

Die Aktionäre nehmen ihre Rechte an der Hauptversammlung wahr und üben dort ihr 
Stimmrecht aus. Jede Aktie der Action Press Holding AG gewährt eine Stimme. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende leitet die Versammlung. Sämtliche notwendigen Unterlagen für die 
Entscheidungsfindung sind den aktienrechtlichen Vorschriften entsprechend auf der Action 
Press Holding AG Website veröffentlicht. 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung  

Die Action Press Holding AG stellt ihren Konzernabschluss sowie die Konzernzwischenbe-
richte gemäß den IFRS-Richtlinien auf. Der Jahresabschluss der Action Press Holding AG 
erfolgt nach HGB. Der Konzernabschluss wird vom Vorstand aufgestellt, vom Abschluss-
prüfer geprüft und vom Aufsichtsrat festgestellt. Der Aufsichtsrat arbeitet während des ge-



 

 

 

samten Prüfungsprozesses eng mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer zusammen. Der 
Abschlussprüfer WISBERT–TREUHAND GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, informiert 
unverzüglich den Aufsichtsratsvorsitzenden über alle für die Arbeit des Aufsichtsrats 
wesentlichen Fragestellungen und Vorkommnisse, die sich während der Abschlussprüfung 
ergeben. 

Transparenz 

Die Action Press Holding AG informiert Aktionäre, Analysten, Aktionärsvereinigungen, Me-
dien und die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig und zeitnah über die aktuelle Geschäfts-
entwicklung und die Lage des Konzerns. Die verschiedenen Gruppen werden gleichzeitig 
und gleichberechtigt behandelt. Alle kapitalmarktrelevanten Informationen werden auf der 
Website des Unternehmens veröffentlicht. 

Die Action Press Holding AG informiert zudem ausführlich über den Aktienbesitz und die 
Aktiengeschäfte von Vorstand und Aufsichtsrat. Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte nach § 
15a WpHG, werden stets ordnungsgemäß auf der Action Press Holding AG Website veröf-
fentlicht. 

Bonn, 16 April 2010 

 


